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Arbeitskreis Recht und Integration (RIA)Rechtskraft rückwirkend seit 2003 gefordert
 
Besonders wichtig ist darüber hinaus, dass der Gesetz-
entwurf nicht – wie häufig – ab dem Tag der Verkün-
dung Geltung erreichen soll, sondern rückwirkend seit 
dem Jahr 2003. In diesem Jahr wurde eine entsprechen-
de europäische Richtlinie verabschiedet, die die neue 
vorgesehene Gleichbehandlung geboten hätte.

CDU/FDP-Landesregierung blockiert
 
Die CDU/FDP-Landesregierung hat nun in der Folge 
ein eigenes Gesetz vorgelegt, das sich zwar an dem 
Entwurf der SPD orientiert, in seiner Reichweite aber 
stark begrenzt ist. Insbesondere sind keine berufsstän-
dischen Regelungen getroffen worden. Auch sieht der 
Entwurf keine Rückwirkung vor, und er verweigert den 
gesellschaftlichen Diskurs in der Schule.

SPD setzt sich weiter für stärkere 
Gleichstellung ein
 
Die SPD-Fraktion wird dennoch im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren versuchen, die eigenen, weitergehen-
den Vorschläge durchzusetzen. Genauso setzen wir uns 
in der laufenden Legislaturperiode tatkräftig in allen 
Bereichen für eine gerechte Gleichstellung der einge-
tragenen Lebenspartnerschaft ein und sind gerne jeder-
zeit Ansprechpartner. Es gilt: Die SPD kümmert sich!

Das breite Tätigkeitsfeld des Arbeitskreises umfasst Angelegen-
heiten der einzelnen Gerichtsbarkeiten und der Staatsanwalt-
schaften, Angelegenheiten der Rechtsanwaltschaft und der 
Notare, Grundsatzfragen der Kriminalprävention, die Umsetzung 
von Rechtsgebieten wie Zivilrecht und Strafrecht, Ausbildung 
juristischer Berufe, Integration und Migration.

Heike Hofmann Heike Habermann Brigitte Hofmeyer

Ansprechpartner für den Arbeitskreis Recht ist Ralf Sturm, 
Parlamentsreferat II, Tel.: (0611) 350-508, r.sturm@ltg.hessen.de.
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Lebenspartnerschaftsgesetz
Für ein tolerantes und weltoffenes 
Hessen.

Marius Weiß

Rechtspolitische Sprecherin und Vorsitzen-
de des Arbeitskreises ist Heike Hofmann.
Stellvertretender Arbeitskreisvorsitzender 
ist Marius Weiß.



Hessen vorn – dies gilt 
auch bei einer modernen 
und offenen Gesellschafts-
politik. Die SPD-Fraktion 
setzt sich für ein tolerantes 
und weltoffenes Hessen 

Ein offenes und tolerantes Hessen für alle

ein, indem Vorurteile und  
Benachteiligungen gegen-
über Menschen mit einer 
anderen Sexualität abge-
baut werden. Ein wichti-
ger Schritt hierfür ist die 

Beendigung der rechtli-
chen Diskriminierung der 
gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaft im hessi-
schen Landesrecht. Mit 
unserem im September 
2009 in den Hessischen 
Landtag eingebrachten 

Lebenspartnerschaftsge-
setz wollen wir endlich 
den rechtlichen Rahmen für 
gleiche Rechte und gleiche 
Behandlung schaffen. Die 
CDU/FDP-Landesregierung 
wurde damit zum Handeln 
aufgefordert!

Historie

Die eingetragene Lebenspartnerschaft ist unter der 
rot-grünen Koalition in Berlin im Jahre 2001 als neues 
Institut der gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft 
eingeführt worden. Dadurch wurde eine über lange Zeit 
bestehende Diskriminierung endlich beendet. Im Jahr 
2005 ist das Institut in seinen Rechten und Pflichten 
erweitert worden.

Die Gesetze betrafen jedoch nur die Zuständigkeit des 
Bundesgesetzgebers sowie die an ihn gebundenen 
Verwaltungen. Die 16 Landesgesetzgeber sind seitdem 
aufgefordert, entsprechende eigene Gesetze zu erlas-
sen. Viele Länder sind dem bereits nachgekommen. 
Hessen blieb bisher untätig. Die CDU unterband alle 
Ansätze und hat jahrelang die Gleichstellung gleichge-
schlechtlicher und nicht gleichgeschlechtlicher Paare 
verhindert. Erst aufgrund eines Urteils des Bundesver-
fassungs-gerichts gab die CDU ihre Blockadehaltung 
auf. Die SPD-Fraktion hat nun ein „Gesetz zur Antidiskri-
minierung und zur Anerkennung 
eingetragener Lebenspartner-
schaften im hessischen Landes-
recht“ für eine weitgehende 
Gleichstellung der gleichge-
schlechtlichen Partnerschaft 
mit der Ehe in den Hessischen 
Landtag eingebracht.

Die SPD steht für ein diskriminierungsfreies Hessen

Der von der SPD vorgelegte Gesetzentwurf steht fest in 
der Tradition eines weltoffenen und toleranten Hessens. 
Seit Jahren steht die SPD für den Abbau von Diskrimi-

nierungen in der Gesellschaft und damit auch 
für eine rechtliche Gleichstellung 
eingetragener Lebenspartnerschaf-

ten. Dies mit Blick auf die Rechte, 
aber auch auf die korrespondie-
renden Pflichten.

Weite Regelungsweite

Die SPD-Fraktion hat mit ihrem Entwurf bewusst auf 
eine sehr weite Regelung geachtet. Nur auf diese Weise 
kann eine ungerechtfertigte Benachteiligung gegenüber 
der Ehe abgebaut werden.

Der Entwurf sieht unter anderem Änderungen und Er-
weiterungen vor für:

•	 das Beamten- und Versorgungsrecht,
•	 die Mitwirkungsrechte des Lebenspartners/ 
	 der Lebenspartnerin,
•	 die Anhörungsrechte des Lebenspartners/ 
	 der Lebenspartnerin,
•	 die Befangenheits- und Ausschließungsregelungen,
•	 das Recht der Versorgungswerke der freien Berufe.

Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD-Fraktionsvorsitzender
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Die SPD setzt sich weiter für eine stärkere 
Gleichstellung ein

Die SPD-Fraktion wird dennoch im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren versuchen, die eigenen, weitergehenden 
Vorschläge durchzusetzen.


